
 
 

Version 20250814 

OeAD-GmbH 
Agentur für Bildung  
und Internationalisierung 
 

Regionalbüro Graz 
 

Zinzendorfgasse 19 
8010 Graz 
 

T +43 316 318781-488 
graz@oead.at 
 
 

 
 

 
  

 
 

CHECKLISTE  

Erste Schritte nach der Ankunft in der Steiermark 
 

Kranken- und Unfallversicherung ✓ 

Sie benötigen für Ihren Aufenthalt in Österreich eine gültige Kranken- und Unfallversicherung. 

• Versicherungsmöglichkeiten: Europäische Versicherungskarte, private Versicherung, UNIQA-
Versicherung durch den OeAD. 

• Für ordentliche Studierende: Selbstversicherung bei der Österreichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK). 

 

Anmeldung des Wohnsitzes ✓ 

Sie müssen Ihren Wohnsitz innerhalb von 3 Werktagen bei der zuständigen Meldestelle anmelden. 
Für die Ausstellung einer Meldebestätigung können Gebühren anfallen. 

 

Aufenthaltsbewilligung ✓ 

• Bei Aufenthalten über 6 Monaten benötigen Drittstaatsangehörige eine Aufenthaltsbewilligung. 

• Die Aufenthaltsbewilligung ist vor Ablauf des Einreisevisums bei der zuständigen 
Fremdenbehörde abzuholen: Bezirksverwaltungsbehörde oder Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung/Abteilung 3, Paulustorgasse 4, 8010 Graz. 

 

Anmeldebescheinigung ✓ 

EU-, EWR- und Schweizer Staatsangehörige, die sich länger als 3 Monate in Österreich aufhalten, 
benötigen eine Anmeldebescheinigung. Der Antrag muss innerhalb von 4 Monaten beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung gestellt werden. 

 

Stipendienauszahlung ✓ 

• Erste Stipendienrate: Nach Ankunft in Österreich mittels Überweisung oder Scheck. 

• Laufende Stipendienraten: Zu Monatsbeginn mittels Überweisung oder zwischen 5. und 15. des 
Monats mittels Schecks. 

• Letzte Stipendienrate: Ab dem 16. (bei Stipendium bis Monatsende) bzw. ab dem 5. (bei 
Stipendium bis Monatsmitte) mittels Überweisung oder Scheck nach erfolgreichem Upload des 
Abschlussberichtes in STIP-Online. 

Eine dauerhafte Anwesenheit am Studienort in Österreich ist Voraussetzung für den Bezug eines 
staatlichen Stipendiums! 

 

Bankkonto ✓ 

Für die Überweisung des Stipendiums ist ein Bankkonto des SEPA-Zahlungsraumes notwendig.  
Bitte tragen Sie Ihre Kontonummer (IBAN) in STIP-Online ein. 

 

Meldung zum Studium ✓ 

Bei Absolvierung eines (Teil des) Studiums in Österreich beachten Sie unbedingt die Anmeldefristen. 
Bei kurzzeitigen Lehr- oder Forschungsaufenthalten ist keine Inskription notwendig. 

 

 
Bitte beachten Sie, dass alle Unterlagen in STIP-Online hochgeladen werden müssen. 
Eine Anleitung sowie FAQs finden Sie hier. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des OeAD-Regionalbüros Graz sowie nach 
Terminvereinbarung vor Ort. 
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